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C /7,v<?r<? Tote«.

Wieder hat der Tod uns drei Kollegen entrissen. Die Sektion Genf verlor ihr Aktiv-
mitglied Henry Demole, Maler und Emailleur; die Sektion Neuenburg hat den Verlust ihres

Aktivmitgliedes Maler Durand zu beklagen und die Sektion St. Gallen denjenigen ihres
Aktivmitgliedes Eugen Schlatter, Architekt. Wir drücken den Angehörigen und Freunden der
Verstorbenen unser aufrichtiges Beileid aus und hoffen, in einer der nächsten Nummern
etwas ausführlidier dieser drei Kollegen gedenken zu können.

Beschwörung des Teiresias, Städt. Gymnasium Bern Viktor Surbek

ßMc/mfzpench'rn. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 7. Februar auf den Antrag
der eidgenössischen Kunstkommission nachstehenden Künstlern für das Jahr 1930 ein Kunst-
Stipendium zugesprochen. 1. Maler und Graphiker: Howald Herold (Bern); Martin René
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Heimkehr des Odysseus, Städh Gymnasium Bern Viktor Surbek

(Lausanne); Neuhaus Werner (Grünenmatt, Bern); Bachmann Paul (Witikon, Zürich); Ca-
menisch Paul (Basel); Chambon Emile (Genf); Jegerleliner Hans (Grindelwald); Patocchi
Aldo (Ruvigliana). 2. Bildhauer: Fischer Franz (Oerlikon); Linck Walter (Paris); Blaesi
August (Paris); Pettineroli André (Lausanne); Ratti Battista (Mailand).

d//)f7)e üCMnrfczuiifeZZung- zn Bz/dzzprsf. Diese Ausstellung in den Räumen des Nemzety
Szalon, die aus 11 Ländern Europas besdiiekt worden ist unci ca. 1100 Werke umfassen wird,
dabei auch eine Vertretung der Schweiz, soll am 22. März eröffnet werden. Sie steht unter
dem Protektorat des ungarischen Reidisverwesers Horthy unci der ungarischen Regierung.
Sie wird voraussichtlich bis 22. April dauern. Das Reisebureau Schenker in Wien, Schottentor,
das jedwede sachdienliche Auskunft erteilt, veranstaltet am 19. April eine Gesellschaftsreise
zum Besuche der Ausstellung für die Dauer von drei Tagen, Verpflegung in guten Hotels,
Eintritt in die Ausstellung, Katalog mit 50 Abbildungen, ermäßigte Eisenbahntaxe auf den
ungarisdien Staatsbahnen ab Station Hegyeshalom und Besichtigung der Sehenswürdigkeiten
in Budapest zum'Preise von 61 Pengö (ca. Fr. 55.—), Reise Schweiz-Wien Hegyeshalom zu
Lasten des Besuchers.
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Meerfahrt, Städt. Gymnasium Bern Viktor Surbek

IFrftfcrKwi Wander /l.-C., Bern. Das Zentralsekretariat hat sich mit der Firma in Ver-
bindung gesetzt und unsere Normen mitgeteilt. Die Firma scheint nidit abgeneigt, auf unsere
Wünsche einzugehen, indem sie sidi bereit erklärt, eine Vertretung der Künstler in der Jury
zuzulassen und eventuell auch eine Verlängerung der Einsendetermine einzuräumen, damit
eine neue, den Normen entsprechende Ausschreibung in der „Schweizer Reklame" erfolgen kann.

Der Bas/er Xunsffcrerfif hat, um Angriffen zu begegnen, die von verschiedenen Seiten

gegen ihn unternommen wurden, eine Publikation herausgegeben mit reichem Bildmaterial,
um auf diese Weise seine Wirksamkeit für die Basler Künstler zu dokumentieren. Das
Werklein präsentiert sich sehr vorteilhaft und man darf wohl diese Institution für das be-
reits geleistete beglückwünschen.

In der Au/>/er.sZirfwamniZung" der eidgen. polytechnischen Hochsdiule ist im Februar eine
Ausstellung von Graphik „Die Alpen" eröffnet worden, in der auch einige unserer Mit-
glieder mit interessanten Arbeiten vertreten sind.

Die Ausstellung dauert noch bis 15. April.
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Stadtkirche Winterthur Paul Zehnder

Die ridg'OTÖMtsdie Äiiiis/Äommiss/oii besteht für das Jahr 1930 aus folgenden Mitgliedern :

Präsident: D. Baud-Bovy; Vizepräsident: S. Righini, Maler; Mitglieder: C. von Mandadi,
Konservator; E. Berta, Maler; Paul Burckhard, Maler; C. Angst, Bildhauer; L. de Meuron,
Maler; E. Zimmermann, Bildhauer ; Martin Risch, Ardiitekt.

Der Vorstand der G/ryrr-Ätjfctng" (Stiftung zum Ankauf von Bildern klassischer Kunst-
Stätten) setzt sich für das Jahr 1930 folgendermaßen zusammen: Präsident: Bundesrat Dr.
A. Meyer, Vorsteher des Departementes des Innern; D. Baud-Bovy; S. Righini, Maler;
A. Hermanjat, Maler; H. Hubadier, Bildhauer; Sekretär: Dr. Vital.

Das „d/orf dr sidtr" (tVfe/irwrf-firdif). Die französische Kammer hat den Budgetartikel
angenommen, der Malern, Bildhauern und Kunstgewerblern für alle auf öffentlichen Ver-
Steigerungen oder in Ausstellungen verkauften Originalwerke ein „droit de suite", d.h. ein
prozentuales Honorar, garantiert. Seit langem ist es als Skandal empfunden worden, daß
der Künstler keinen Profit davon hatte, wenn ein Werk, erstmals zu bescheidenem Preise
verkauft, bei spätem Verkäufen ein Vielfaches davon erzielte. Die Taxe des „droit de suite"
(das eine Art von Handänderungssteuer zu Gunsten der Autoren bedeutet) ist folgender-
maßen abgestuft worden : 1 °/° für Fr. 50.— bis Fr. 1.000. - ; 2°/o für Fr. 1,001.— bis Fr. 5,000.— ;

2>/2j7o für Fr. 5,001.- bis Fr. 10,000.-; 3% für Fr. 10,001.— bis Fr. 20,000.— ; 4% für
Fr. 20,001.— bis Fr. 30,000.— ; 5°/» bei über Fr. 30,000.—. Auch in Italien wird eine ähnliche
Gesetzesvorlage studiert, doch ist bis anhin noch keine Entscheidung getroffen worden.
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